
Wirtschaftliche Situation der Protestanten in Köln
Wer Mitglied einer Kölner Zunft werden wollte, mußte katholisch sein. Damit waren
Protestanten aus fast allen traditionellen Gewerben ausgeschlossen. Die Zünfte
hatten ein großes Interesse an der Ausschaltung möglicher protestantischer
Konkurrenz und achteten darum streng auf die Einhaltung des Verbots: Im ganzen
18. Jahrhundert ist kein protestantisches Zunftmitglied nachweisbar. 
So blieben den Protestanten also zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nur
Bereiche, die traditionell nicht in Zünften organisiert waren, neu entstandene
Produktionszweige oder der Handel, der in Köln nicht in Zünften organisiert war.
Aber auch im Handel, Kölns wichtigstem Wirtschaftszweig, wurden Protestanten
durch Einschränkungen und Auflagen begrenzt: Kleinhandel zu treiben oder ein
Ladengeschäft zu unterhalten, war ihnen verboten. Dies erklärt sich aus dem
Stellenwert des Kleinhandels im 18. Jahrhundert für die Kölner Stadtwirtschaft: Er
war zu einer Alternative für all jene geworden, die keine handwerkliche Ausbildung
hatten. Sie eröffneten häufig einen kleinen Laden - der Wettbewerb muß schon ohne
protestantische Beteiligung fast  bedrohlich gewesen sein.
Eine weitere Beschränkung des Handels für Protestanten war das Verbot des
Kommissions- und Speditionshandels. "Gerade dieser Handelszweig war seit
langem zum eigentlichen Tätigkeits- und Erwerbsbereich der Kölner Kaufleute
geworden, die Beseitigung protestantischer Konkurrenz damit besonders
erwünscht." (Barbara Becker-Jáckli in ihrer Geschichte der Antoniterkirche)
Schließlich war auch der Personenkreis, mit dem protestantische Kaufleute
Geschäfte machen durften, eingeengt: Protestanten durften nur an Kölner Bürger –
sprich: Katholiken - verkaufen oder von ihnen einkaufen. "Protestanten wurden in
diesem Punkt wie Fremde behandelt, die ebenfalls in Köln ausschließlich mit
einheimischen Bürgern Handel treiben konnten. Die Vorteile dieser Verfügung lagen
auf der Hand: zum einen wurde den Protestanten der Aufbau eigener
Handelsbeziehungen erschwert, zum andern mußten ihre Geschäfte immer über
Katholiken laufen, die so an aller Handelstätigkeit ihrer Konkurrenten beteiligt
waren." (Becker-Jáckli, s.o.)
Die vierte Einschränkung galt den Handelsgütern: Protestantische Kaufleute durften
nicht mit verderblichen Waren handeln, etwa mit Lebensmitteln.
Außer diesen Beschränkungen gab es noch spezielle Verfügungen, die den Handel
in Einzelbereichen behinderten. So durften Stapelgüter protestantischer Händler nur
kurzfristig gelagert werden, zum Handel mit ganzen Stücken Tuch oder Laken waren
sie in der Tuchhalle, dem städtischen Umschlagplatz für Textilien, nicht zugelassen,
und sogar die Beförderung der Waren auf eigenen Fuhrwerken verbot ihnen eine
Verordnung noch 1789. Daneben gab es für sie noch Sondersteuern, etwa beim
Verkauf von Öl, Seife, Tran oder eine Art "Lagergeld" für jedes Faß Wein.
Um die Einhaltung dieser ganzen Verbote und Vorschriften wurde hart gerungen –
die Kölner Protestanten scheinen mehrfach versucht haben, sich über die Verbote
hinwegzusetzen, so sollen beispielsweise 1714 zehn evangelische "Großkaufleute"
aus Köln auf die "schäl Sick" nach Mühlheim vertreiben worden sein.
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